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A. Anlass und Gegenstand der Untersuchung�*

I. Einführung und Problemdarstellung

1. Vorbemerkung

„Die Interessen der Opfer in den Blick zu nehmen und dafür zu sorgen, 
dass Ihnen mehr Rechte zukommen, war und ist ein wichtiges rechtspoliti-
sches Ziel.“ Diese programmatischen Worte hat die Bundesregierung vor 
9  Jahren ihrem, umfassende Änderungen der Strafprozessordnung (StPO) 
vorschlagenden, Entwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der Opferrechte im 
Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz) vorangestellt.1 Dabei ist der Um-
stand, dass es sich um ein drittes Reformgesetz handeln sollte und letztlich 
gehandelt hat, erkennbar ein Zeichen der Vorsicht und des Bewusstseins der 
Komplexität des Unternehmens. Dieser Eindruck wird verstärkt, liest man zu 
einem knapp drei Jahrzehnte zurückliegenden Reformvorhaben, dass es um 
die Verbesserung der Rechtsstellung des „Verletzten“ im Strafverfahren und 
„insbesondere die Rechte der Opfer schwerer Straftaten“ gehe.2 Dies wirft 
nicht nur die Frage auf, ob mit Verletzten und Opfern Verschiedenes gemeint 
ist, sondern auch, ob (oder in welchem Umfang) es zu rechtfertigen ist, die 
„Rechtsstellung“ von Verletzten von der Schwere ihres „Opfers“ abhängig zu 
machen. Später wiederum hat das sechs Jahre jüngere Gesetz zur Fortent-
wicklung der Strafprozessordnung gezeigt, dass es offenbar weiterer „punktu-
eller Nachsteuerungen“ im Bereich des Opferschutzes und erstmals einer be-
grifflichen Klärung dessen bedurfte, was oder wen man prozessrechtlich 
schützen will, den Verletzten nämlich.3 Und schließlich macht auch der Koa-

�*  Mir ist es ein besonderes Anliegen soweit möglich, genderneutral zu formulieren. 
Wo sich der Text auf die Verwendung einer Bezeichnung im Gesetz bezieht, wird aller-
dings aus Gründen der juristischen Korrektheit die gesetzliche Formulierung verwen-
det. Ansonsten wird im Hinblick auf den Umfang und die Lesbarkeit so weit nicht 
vermeidbar das generische Maskulinum verwendet; die Formulierungen umfassen je-
doch gleichermaßen weibliche, männliche und diverse Personen.

1  Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren (3. Opfer-
rechtsreformgesetz) BT-Drs. 18/4621 vom 15.04.2015.

2  Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im 
Strafverfahren BT-Drs. 10/5305 vom 10.04.1986.

3  Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur 
Änderung weiterer Gesetze BT-Drs. 19/27674 vom 17.03.2021.
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litionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten 
(FDP) „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit“4 nachdenklich, wenn er ankündigt, dass der Umgang mit den 
Opfern und Hinterbliebenen von Terroranschlägen und Katastrophen „empa-
thischer und würdiger“ gestaltet werden solle und Lücken im Opferentschädi-
gungsrecht und in den staatlichen Hilfsangeboten geschlossen werden müss-
ten. Das alles spricht gegen einen von Beginn an konsistenten Plan, wohl aber 
dafür, dass der Weg des normativen Schutzes der durch Straftaten Verletzten 
weit, steinig und bislang nicht zu Ende gegangen ist.

Von Beginn des deutschen Strafverfahrensrechts an war dieser Weg ver-
schlungen. Die Rolle und die Stellung des Opfers einer Straftat im Strafver-
fahren hat sich im Laufe der Zeiten mehrfach entscheidend verändert.5 War es 
in der Frühzeit noch die Zentralgestalt der Reaktion auf einen eine Sanktion 
verlangenden Rechtsbruch und als Ankläger entscheidend für die Einleitung 
und Durchführung des von ihm beherrschten Verfahrens6, so änderte sich dies 
mit der Einführung des spätmittelalterlichen Inquisitionsprozesses fundamen-
tal. Mit ihr wurde die Verfolgung von und die Reaktion auf Straftaten Sache 
des Staates, der damit seine Inquisitionsrichter beauftragte, die Ermittler, An-
kläger und Urteilende zugleich waren. Dem Opfer blieb das Auftreten als 
Zeuge.7 Daran änderte auch der Mitte des 19. Jahrhunderts reformierte Straf-
prozess, der Untersuchungsverfahren und Prozess institutionell getrennt und 
die Staatsanwaltschaft als Anklagebehörde eingerichtet hat8, grundsätzlich 
nichts. 

Auch in den folgenden mehr als hundert Jahren bewegte sich das Strafver-
fahrensrecht nur mit sehr kleinen Schritten auf die von einer wirklichen oder 
jedenfalls angezeigten Straftat Betroffenen zu. Erst mit dem 55. Deutschen 
Juristentag 19849 beginnt dann die Neubestimmung der Rolle von Opfern im 
Strafverfahren. Sie wird in den folgenden Jahren bis in unsere Tage weiter 
vorangetrieben durch verschiedene Opferschutzrichtlinien und Opferrechtsini
tiativen auf europäischer und unionsrechtlicher Ebene und ihre nicht immer 
adäquate Umsetzung in das deutsche nationale Recht. 

Verfolgt man die Entwicklung unseres heutigen Strafverfahrensrechts von 
seinen Anfängen bis in die jüngere Zeit, so stellt man fest, dass es vornehm-

4  Koalitionsvertrag 2021, S. 85.
5  Herrmann, ZIS 2010, 236.
6  Ignor, Geschichte, S. 129 ff.; vgl. Dezza/Vormbaum, Geschichte des Strafprozess-

rechts in der frühen Neuzeit, S. 4.
7  Herrmann, ZIS 2010, 236; Heger, Konfliktlösungen, S. 178.
8  Vgl. Ziemann, Der Staat, der einen Anwalt braucht, S. 87 f.
9  Vgl. Rieß, Rechtsstellung des Verletzten, Rn. 1 ff.
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lich täterorientiert war und ist.10 Seine Regeln dienen traditionell der Art und 
Weise und den Mitteln der Aufklärung des Verdachts von Straftaten. Bestätigt 
er sich, steuern sie das Verfahren ihrer gerichtlichen Sanktionierung. Der Be-
schuldigte ist in diesem Rahmen die Hauptfigur, Verletzte oder Opfer sind 
hingegen (ursprünglich) bloße Objekte des Prozesses der Wahrheitsfindung. 
Sie treten als „Randfiguren“11 in Erscheinung, wenn es um die Auslösung der 
Verfolgung geht, oder als Instrumente des Beweises des Geschehenen. An-
sonsten haben sie keine wirkliche Bedeutung für den Strafprozess und müssen 
sich, wenn sie juristisch ihre Rechte auf Entschädigung geltend machen wol-
len, mit dem Zivilverfahren begnügen oder müssen, wenn es um sozialstaat-
lich begründbare Hilfen geht, das Sozialrecht bemühen. 

Gegen Ende des letzten Jahrhunderts beginnt sich diese Rolle zu wandeln. 
Das Opfer wird „wiederentdeckt“12 als ein mit eigenen Rechten auszustatten-
des Subjekt des Strafverfahrens.13 Manche sprechen gar von einer „Renais-
sance“ des Opfers.14 Es wird Gegenstand rechtspolitischer „Innovation“. Zu-
gleich führt sein eigenständiges Auftreten zu neuen Konfliktlagen mit den 
„alten“ Akteuren, dem Staat, der die Wahrheit finden, seinen Strafanspruch 
verfolgen und zugleich seine beschränkten Ressourcen schonen will, und dem 
Beschuldigten, der, zuweilen gegenläufig, „seine“ Sicht des Geschehens ver-
treten sehen, in jedem Fall aber seine Grundrechte wahren und glimpflich 
davonkommen will. Hinzu kommt, dass die Anerkennung des Opfers als eines 
Verfahrensbeteiligten zu dem Dilemma führt, dass es im Angesicht der Un-
schuldsvermutung bis zu dem rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens 
lediglich ein mutmaßliches Opfer sein kann.15 Ihm sollen also Verfahrens-
rechte zur Verfolgung materiellrechtlich geschützter Interessen zustehen, von 
denen unsicher ist, ob es sie gibt. Das ist aber nicht nur unvermeidbar, sondern 
vor allem ein Problem, das sich im Verfahrensrecht regelmäßig stellen wird: 
Der verfahrensrechtliche Schutz knüpft an die zumindest plausible Behaup-
tung des Bestehens materieller Rechte an. 

10  Hörnle, JZ 2006, 950, 952.
11  Jung, ZStW 1981, 1147, 1148.
12  Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, S. 45; Helmken, 

Das Opfer im Strafverfahrensrecht, S. 49; Hörnle, JZ 2006, 950, 953; Kaiser, ZRP 
1994, 314.

13  Ablehnend noch Löwe-Rosenberg/Kühne, Einl. Abschnitt J, Rn. 122.
14  Jung, ZRP 2000, 159.
15  Heger, Konfliktlösungen, S. 178; Pollähne, StV 2016, 671, 674; Endler, Doppel-

stellung, S. 35.


